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Diese	falschen	Ansichten	des	Fürsten	Metternich,	im	
Bericht	des	Gesandten	v.	Bodenhausen	des	1t	Septbr.	
1837.	waren	das	Resultat	der	schwankenden	
Äußerungen	des	Königs	zu	Carlsbad;	und	derje-	
nigen	Äußerungen	in	Gefolg	ersterer,	des	damaligen	
Legationsrathes	v.	Schele	zu	Königswarth.	Früher	
war	Fürst	Metternich,	derselben	Meinung,	wie	Graf	
Münch,	Staatskanzleyr.	Jarke,	ich	und	Leist.	
Berufung	der	Stände	von	1833.	war	ihre	und	des	Grund-	
gesetzes	Anerkennung,	das	Formelle	betreffend.	
Deshalb,	weil	F.	Metternich	verleitet	worden	
durch	preußische	Staatsmänner	in	Carlsbad,	so	wie	
der	König,	erhielt	ich	die	unbegreifliche	Depeche	an	die	Gesandten	von	Töplitz	
aus,	von	ihm,	und	eine	gleiche	vom	preuß.	Minister	von	
Werther	von	Berlin,	mitgetheilt.	Ich	habe	sie	unbeantwortet	gelassen	–		
ich	hätte	auch	den	F.	Metternich,	der	Schwankung	be-	
schuldigen	müssen.	Später	ist	er	dann	zu	der	Ansicht	
des	Grafen	Münch,	und	der	meinigen,	zurückgekehrt.	
(p.n.	Ich	war	Sept.	1837	auch	nicht	Minister	der	ausw.	
Angelegenheiten.)	
F.	Metternich	hat	damals	und	später	an	Bodenhausen	geäus-	
sert:	nun	ich	habe	bisher	geglaubt,	es	solle	heißen:	Stände	
von	1833.	hinaus,	Stände	von	1819.	herein	in	die	Thüre	–	jetzt	scheint	
der	König	das	Entgegengesetzte.,	wenn	das	ist,	muß	man	
sehn,	auch	diesen	Weg	zu	operiren.	
Das	verleitete	ihn	zur	Depêche	von	Töplitz,	die	doch	unbegreiflich	
bleibt	da	M.	die	Competenz	der	Stände	von	1819.	im	J.	1838.	anerkannt	hat.	
allein	F.	Mett.	der	die	Vortheile	
von	1819.	sehr	wohl	kannte,	und	gesagt	hatte,	„man	stellt	sich	dann	
gleich	über	dem	Grundgesetz,	statt	darunter.“	that	das	sehr	
ungern.	–	der	König	hatte	sich	auch	in	Carlsbad	keinesweges	
definitiv	entschieden,	Er	war	nach	Han.	gekommen,	mit	der	
unbeschränkten	Herrscher	Idee,	sein	Wille	allein	gelte,	gleich-	
viel	
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auf	welchem	Wege	man	es	anfange.	Er	glaubte	
die	St.	von	1833.	anhören	und	fortschicken	zu	können,	so	
wie	Provinzialstände,	und	Stände	von	1819.	selbst,	und	
allein	die	Entscheidung	zu	haben.	Von	einer	Einwir-	
kung	des	Bundes	hatte	er	gar	keinen	Begriff.	Das	
war	die	Lage	der	Sache	zu,	und	gleich	nach	Carlsbad.	–		
	

	


